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Kleine Anfrage 
der Fraktion der SPD 

Studienmöglichkeiten Behinderter 

Dem Gleichheitsgrundsatz und dem Sozialstaatsprinzip des 
Grundgesetzes entspricht es, daß ein Studium auch jedem Behin-
derten, der dafür die allgemeingültigen Voraussetzungen mit-
bringt, offenstehen muß. Nach • 2 Abs. 5 des Hochschulrahmen-
gesetzes sind die Universitäten verpflichtet, die besonderen 
Bedürfnisse behinderter Studenten zu berücksichtigen. Die Lan-
deshochschulgesetze bzw. die Studentenwerksgesetze enthalten 
ähnliche Bestimmungen. Die Ständige Konferenz der Kultusmini-
ster der Länder (KMK) hat am 25. Juni 1982 eine Empfehlung zur 
„Verbesserung der Ausbildung für Behinderte im Hochschulbe-
reich" verabschiedet. Danach muß das Studium an einer Hoch-
schule jedem Behinderten offenstehen, der die notwendigen Vor-
aussetzungen mitbringt. Auf Grund seiner Behinderung darf kein 
behinderter Studienbewerber oder Student von der Integra tion in 
die Hochschule seiner Wahl ausgeschlossen sein. 

In ihrem Bericht „Zur Sicherung der Zukunftschancen der Jugend 
in Ausbildung und Beruf" vom 3. Juli 1984 hat die Bundesregie-
rung auf die Förderung von Behinderten im Hochschulbereich 
hingewiesen und die notwendigen Verbesserungen in Beratung, 
Studien- und Prüfungsbedingungen, im baulichen Bereich, im 
sozialen Bereich und im Behindertensport genannt. 

Beim Deutschen Studentenwerk (DSW) ist eine zentrale Bera-
tungs- und Informationsstelle für behinderte Studierende einge-
richtet worden, die vom Bundesminister für Bildung und Wissen-
schaft gefördert wird. Diese Beratungsstelle hat am 12./13. Mai 
1986 eine Fachtagung unter dem Titel „Studieren mit Behinde-
rungen" durchgeführt, die große öffentliche Beachtung erfuhr 
und eine Fülle von Vorschlägen und Forderungen erarbeitet hat, 
um die Möglichkeit für Behinderte, ein Studium aufzunehmen 
und erfolgreich durchzuführen, zu verbessern. 

Trotz aller Fortschritte ist die Situa tion behinderter Studentinnen 
und Studenten im Studium nach wie vor unbef riedigend. Das 
DSW hat beispielsweise auf folgende Situa tion an den Hoch-
schulen hingewiesen: 

' F— Zur Zeit gibt es nur zwei Vorlesedienste, die von Selbsthilfe-
organisationen Betroffener bet rieben werden. Die für das 
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Studium notwendige wissenschaftliche Literatur wird dort 
für sehgeschädigte Studierende auf Kassette aufgelesen; die 
Kosten haben die Studierenden selbst zu tragen; die Warte-
zeiten betragen nicht selten bis zu acht Wochen. 

— Lernmittel (z. B. Textverarbeitungssysteme), die sehgeschä-
digten Studierenden das Arbeiten sehr erleichtern würden, 
sind nur mit großen Schwierigkeiten über die überörtlichen 
Sozialhilfeträger finanzierbar. 

— Für hörbehinderte Studierende stehen technische Hilfsmit-
tel, z. B. Mikroport-Anlagen, bisher an Hochschulen noch 
nicht zur Erprobung und zum Gebrauch zur Verfügung. Sie 
müssen die Anlagen mit eigenen Mitteln erwerben und 
können erst dann prüfen, ob der Einsatz einer Anlage für sie 
nutzbringend ist, das heißt, die Hörqualität verbessert. Bis-
her stehen zu einer Erprobung, die kurzfristig und ohne die 
hohen Anschaffungskosten erfolgen muß, lediglich einige 
Anlagen beim DSW und an wenigen Hochschulen zur Ver-
fügung. 

— Spezielle Schreibsysteme, Diktiergeräte und ein Schreib-
service für körperbehinderte, blinde und sehgeschädigte 
Studierende sind an den Hochschulen noch nicht vor-
handen. 

— Generelle Regelungen für verlängerte Ausleihfristen in den 
Bibliotheken fehlen." 

Die Bundesregierung und die Koalitionsparteien haben trotz 
anders lautender Bekundungen sowohl bei der Novelle des Hoch-
schulrahmengesetzes als auch bei der 10. BAföG-Novelle gesetz-
liche Verbesserungen für behinderte Studentinnen und Studenten 
abgelehnt. Die SPD-Bundestagsfraktion hatte bei der Novellie-
rung des Hochschulrahmengesetzes beantragt, die Berufung 
eines Beauftragten für Behindertenfragen zur Pflichtaufgabe der 
Hochschulen zu machen, den zentralen Kollegialorganen die 
„Beschlußfassung über die Förderung des Studiums und der Stu-
dienmöglichkeiten von Behinderten nach Vorschlag des Beauf-
tragten für Behindertenfragen" als Aufgabe zuweisen wollen und 
beantragt, die besonderen Bedürfnisse behinderter Studentinnen 
und Studenten in allen Hochschulentwicklungsplänen und Aus-
stattungsplänen besonders zu berücksichtigen. Im Zusammen-
hang mit der 10. BAföG-Novelle hatte die sozialdemokratische 
Bundestagsfraktion beantragt, die Förderungshöchstdauer für 
Behinderte um bis zu zwölf Monaten zu erhöhen, um die beste-
hende Vorschrift, die lediglich von schwerwiegenden Gründen für 
eine über die Förderungshöchstdauer hinausgehende Förderung 
spricht, zu präzisieren. Die Ablehnung der genannten Anträge 
durch die Bundesregierung und durch die Koalitionsfraktionen 
der CDU/CSU und FDP im Deutschen Bundestag lassen einen 
Widerspruch zwischen verbalen Bekundungen und konkretem 
Handeln erkennen. Verwundern muß auch, daß nach der 10. 
BAföG-Novelle nun auch Studien im außereuropäischen Ausland 
gefördert werden, wobei die erhöhten Bedarfssätze und die Stu-
diengebühren als Zuschuß geleistet werden und auch dann nicht 
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zurückgefordert werden, wenn . das Studium ohne Examen abge-
brochen wird; Behinderte dagegen erhalten einen Darlehensteil-
erlaß nur bei bestandenem Examen auf Antrag. Eine Reihe von 
Maßnahmen sind erforderlich, damit sich die Quote der Behinder-
ten im Hochschulbereich ihren Anteil an den Hochschulberech-
tigten der entsprechenden Altersjahrgänge annähert. 

Wir fragen daher die Bundesregierung: 

1. Welche Maßnahmen plant die Bundesregierung, damit beim 
Neu- und Umbau von Hochschulanlagen die Interessen 
Behinderter besser als bisher berücksichtigt werden können? 

2. Ist der Bundesregierung bekannt, daß auch bei Neubauvor-
haben die Belange Behinderter nicht oder nicht in ausreichen-
dem Maße beachtet werden? 

3. Welche Maßnahmen sind geplant, um zu gewährleisten, daß 
bei allen Neubau- und Umrüstungsmaßnahmen im Hoch-
schulbereich behindertengerecht gebaut wird, wie das in 
anderen Ländern — beispielsweise den USA --selbstverständ-
lich ist? 

4. Was will  die Bundesregierung tun, um gemeinsam mit den 
Bundesländern die Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß  
behinderte Studenten (z. B. behinderte Spo rtler und Rollstuhl-
fahrer) Sport  an den Universitäten und Sporthochschulen 
(z. B. Deutsche Sporthochschule in Köln) studieren können? 

5. Ist beispielsweise geplant, Zuwendungen des Bundes zum 
Hochschulbau von der Bedingung abhängig zu machen, daß 
die Grundsätze der DIN 18024 (Bau für Behinderte) beachtet 
werden? 

6. Ist geplant, durch eine Absenkung der Bagatellgrenze bei 
Bauvorhaben im Hochschulbereich die Mitfinanzierungsmög-
lichkeiten des Bundes zu erhöhen? 

7. Wie soll gewährleistet werden, daß beim Bau von Studenten-
wohnheimen dafür Sorge getragen wird, daß an allen Hoch-
schulorten Wohnmöglichkeiten für Rollstuhlbenutzer vorhan-
den sind? 

8. In welcher Weise will die Bundesregierung dafür Sorge tra-
gen, daß technische Hilfsmittel insbesondere für hör- und 
sehgeschädigte Studenten an den Hochschulen in ausrei-
chendem Maß zur Verfügung stehen, damit auch diese Stu-
denten angemessene Studienbedingungen vorfinden? 

9. Hält die Bundesregierung eine bessere Ausstattung der Hoch-
schulen mit technischen und personellen Hilfen für Behin-
derte für erforderlich, und in welcher Weise wird sie sich ggf. 
für eine Verbesserung einsetzen? 

10. In welcher Weise sollen Studienhelfer (z. B. Tutoren und 
Gebärdendolmetscher für Hörbehinderte, Vorlesekräfte für 
Sehgeschädigte) auf ihre Aufgabe vorbereitet werden? 
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11. Ist geplant, im Rahmen des Computer-Investitionsprogramms 
einen Teil der Mittel zur Verbesserung der Studienbedingun

-

gen dieses Personenkreises zur Verfügung zu stellen? 

12. Wie soll gewährleistet werden, daß auch sehgeschädigte Stu-
denten ohne zusätzlichen Kostenaufwand mit Studienmate-
rialien versorgt werden können? 

13. Wie soll sichergestellt werden, daß sehgeschädigte Studen

-

ten, die Studienliteratur in Brai lle und auf Kassette benötigen, 
die Hochschulbibliotheken wie alle anderen Studenten 
benutzen können? 

14.. Wie schätzt die Bundesregierung die Notwendigkeit und 
Möglichkeit ein, ein flächendeckendes Beratungsangebot ins-
besondere für behinderte Studierende zu schaffen? 

15. In welcher Weise wird sie ggf. auf die Länder einwirken, 
damit bestehende Beratungsdienste erhalten und neue 
geschaffen werden? 

16. Bestehen in den Bundesländern gleiche Chancen für ein 
Studium Behinderter? 

17. Ist ggf. geplant, durch eine Erhebung festzustellen, wie die 
Studiensituation für Behinderte in den einzelnen Bundes-
ländern und an den einzelnen Hochschulen aussieht? 

18. Welche Maßnahmen zur Verbesserung der Studiensituation 
Behinderter werden im einzelnen von der Bundesregierung 
gefördert? 

19. Welche Zahlungen an welche Verbände, Organisationen und 
Institutionen zur Verbesserung der Beratung und Studien-
situation Behinderter wurden von der Bundesregierung ge-
leistet? 

20. Welche Probleme sieht die Bundesregierung im Zusammen

-

hang mit der Finanzierung des Studiums für, Behinderte, und 
welche Möglichkeiten bestehen, um diese Probleme zu be-
seitigen? 

21. Wird sich die Bundesregierung insbesondere dafür einsetzen, 
daß für die finanzielle Förderung des Studiums Behinderter 
nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG) dieselben Förde-
rungskriterien zugrunde gelegt werden, wie für die Förde-
rung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), 
damit Behinderte nicht erschwerte Zugangsmöglichkeiten 
zum Studium haben? 

22. Durch welche Maßnahmen soll bei der nächsten Novellierung 
des BAföG die Förderung Behinderter evtl. verbessert 
werden? 

23. -Ist der Bundesregierung bekannt, wie hoch -die Zahl der  
behinderten Studienabbrecher ist, und — wenn diese Zahl 
unbekannt sein sollte — ist ggf. geplant, . diese Zahl zu 
erheben? 

24. Ist der Bundesregierung bekannt, wie hoch die Zahl der 
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behinderten Hochschulabsolventen ist, die nach erfolg-
reichem Abschluß ihres Studiums nicht im erlernten Berufs-
feld arbeiten können, und was gedenkt die Bundesregierung 
zu tun, um den Übergang vom Studium in eine berufliche 
Tätigkeit für diesen Personenkreis zu erleichtern? 

25. Ist der Bundesregierung bekannt, ob und ggf. wo behinderte 
Hochschulabsolventen entsprechend ihrer Qualifikation von 
den Hochschulen selbst eingestellt worden sind, und welche 
Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, die Hochschulen 
zu veranlassen, mehr Behinderte nach Abschluß der Studien 
einzustellen? 

Bonn, den 1. Oktober 1986 

Dr. Vogel und Fraktion 








